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1. Instanz

Aktenzeichen S 20 U 934/99
Datum 26.09.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 458/00
Datum 08.08.2001

3. Instanz

Datum 18.10.2001

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
26.09.2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der am 1965 geborene KlÃ¤ger erlitt als Omnibusfahrer am 06.05.1998 einen
Unfall, als es zu einem ZusammenstoÃ� mit einem Jeep kam.

Der Durchgangsarzt, der OrthopÃ¤de Dr.B. , den er am gleichen Tag aufsuchte,
diagnostizierte eine HWS-Distorsion Grad 1. Der KlÃ¤ger gab ihm gegenÃ¼ber an,
Beschwerden seien nach ca. 15 bis 20 Minuten aufgetreten, es sei zu Ohrdruck
gekommen, dagegen nicht zu Erbrechen, Ã�belkeit, Schwindel oder SehstÃ¶rungen.

Die Magnetresonanztomografie des lumbalen Spinalkanals vom 04.06.1998 ergab
eine initiale Spondylose und eine Protrusion bei LWK 5/SWK 1, keinen
Diskusprolaps, keine sichere Nervenwurzelkompression und keine Contusionsherde.
Die Magnetresonanztomografie der HalswirbelsÃ¤ule vom 31.07.1998 zeigte eine
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deutliche Steckfehlhaltung der HalswirbelsÃ¤ule, beginnende Chondrose der
cervikalen Bandscheiben, einen kleinen Bandscheibenprolaps C 6/7,
Bandscheibenprotrusion C 5/6 jeweils ohne erkennbare Wurzelkompression. Vom
23.07. bis 10.08.1998 befand sich der KlÃ¤ger in der OrthopÃ¤dischen Klinik M. , wo
ein chronisches HWS-Syndrom ohne neurologische AusfÃ¤lle und ein kleiner
Bandscheibenvorfall C 6/7, unfallunabhÃ¤ngig, diagnostiziert wurden. Es habe eine
deutliche Diskrepanz zwischen den subjektiv geklagten Beschwerden und den
objektivierbaren klinischen und radiologischen Befunden bestanden. Unter Therapie
sei es zu einer deutlichen Besserung der Cervikalgien gekommen, und die in den
rechten Arm ausstrahlenden Schmerzen seien vollstÃ¤ndig verschwunden.

Die von der Beklagten beigezogenen Unterlagen der BKK enthalten u.a.
ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten 1983 wegen SchÃ¤delcontusion, 1989 wegen HWS-
Schleudertrauma und 1992 wegen HWS-Syndrom.

Vom 13.08. bis 10.09.1998 wurde der KlÃ¤ger in der Reha-Klinik W. behandelt.
WÃ¤hrend des Aufenthaltes sei die weitere Stabilisierung gelungen.

Aus den Unterlagen des Amtsgerichts MÃ¼nchen ergibt sich, dass der KlÃ¤ger
durch seinen BevollmÃ¤chtigten im Schriftsatz vom 02.06.1998 vortragen lieÃ�, als
er mit dem Wagen etwa auf der HÃ¶he des Wagens der SchÃ¤digerin gewesen sei,
sei sie aus der Parkbucht ausgeschert. Er habe zwar noch eine Vollbremsung
eingeleitet, habe jedoch die Kollision nicht mehr verhindern kÃ¶nnen. Er habe
nachweisbar vor dem Unfall die zulÃ¤ssige Geschwindigkeit nicht Ã¼berschritten
gehabt.

Am 08.03.1999 stellten die HNO-Ã�rzte Dr.B./Dr.O. eine TubenventilationsstÃ¶rung
beim KlÃ¤ger fest. Der KlÃ¤ger gab an, seit dem Unfall eine rezidivierende
HÃ¶rminderung rechts zu haben.

Im Gutachten vom 27.04.1999 fÃ¼hrte der Arzt fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie
Dr.N. aus, der KlÃ¤ger sei mit dem schweren Omnibus auf ein wesentlich leichteres
Fahrzeug aufgeprallt. Nach dem Unfall sei er initial beschwerdefrei und in der Lage
gewesen, den Bus zum Depot zu fahren. Beim KlÃ¤ger hÃ¤tten bereits am Unfalltag
Zeichen einer Bandscheibendegeneration vorgelegen, dagegen weder Ã¤uÃ�ere
Verletzungszeichen noch unfallbedingte strukturelle SchÃ¤digungen. Die MdE sei
mit 0 v.H. einzuschÃ¤tzen.

Die Chirurgen Prof.Dr.B. und Dr.M. fÃ¼hrten im Gutachten vom 03.05.1999 aus, es
mÃ¼sse offen bleiben, ob der KlÃ¤ger gebremst habe. Das ungebremste Auffahren
wÃ¤re eine ungewÃ¶hnliche Reaktion, da beim Auftauchen eines Hindernisses jeder
Kraftfahrzeuglenker unwillkÃ¼rlich eine Bremsung durchfÃ¼hren werde. Jedenfalls
seien weder die Unfallgegnerin noch FahrgÃ¤ste verletzt worden. Die nur
eingeschrÃ¤nkte, aber nicht aufgehobene FÃ¤higkeit zur Rotation und Reklination,
wie sie Dr.B. am Unfalltag festgestellt habe, sprÃ¤che gegen ein stattgehabtes
Trauma. Seit 1989 seien HWS-Beschwerden beim KlÃ¤ger bekannt. Unfallfolgen
seien nicht nachweisbar.
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Im Gutachten vom 27.04.1999 kam der HNO-Arzt Dr.G. zu dem Ergebnis, es
bestÃ¼nden ein uneingeschrÃ¤nktes HÃ¶rvermÃ¶gen, keine subjektiven
OhrgerÃ¤usche, keine otogenen Schwindelerscheinungen.

Mit Bescheid vom 24.06.1999 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer
EntschÃ¤digung ab. Der KlÃ¤ger habe keine wesentlichen Verletzungen erlitten.

Zur BegrÃ¼ndung des Widerspruchs vom 15.07.1999 Ã¼bersandte der KlÃ¤ger ein
Attest des OrthopÃ¤den Dr.B. vom 13.07.1999, in dem ausgefÃ¼hrt wurde, es
lÃ¤gen keine sicheren Erkenntnisse vor, dass die jetzigen Beschwerden von
degenerativen VerÃ¤nderungen herrÃ¼hrten. Vielmehr mÃ¼sse davon
ausgegangen werden, dass das Unfallereignis vom 06.05.1998 zu einer
richtungweisenden Verschlimmerung des Beschwerdebildes gefÃ¼hrt habe.

Der Beratungsarzt der Beklagten, der Chirurg Dr.A. , fÃ¼hrte in der Stellungnahme
vom 26.08.1999 aus, der KlÃ¤ger habe den Unfall kommen sehen; in einem solchen
Fall komme es unwillkÃ¼rlich zu einer Anspannung der Rumpfmuskulatur als
Abwehr der auf den KÃ¶rper einwirkenden Beschleunigungskraft, sonst wÃ¤re der
KlÃ¤ger als unangeschnallter Fahrer nach vorne geschleudert worden, was nicht der
Fall gewesen sei, d.h. die Beschleunigungskraft kÃ¶nne nicht sehr stark gewesen
sein. Der gesamte Mechanismus sei nicht geeignet gewesen, eine schwerere
Verletzung herbeizufÃ¼hren. Es sei lediglich zu einer leichten Distorsion der HWS
gekommen, die im Allgemeinen eine ArbeitsunfÃ¤higkeit von 14 Tagen bedinge.

Mit Widerspruchsbescheid vom 02.11.1999 wies die Beklagte den Widerspruch
zurÃ¼ck. Es spreche nichts dafÃ¼r, dass der KlÃ¤ger einen KÃ¶rperschaden durch
das angeschuldigte Ereignis vom 06.05.1998 erlitten habe.

Hiergegen hat der KlÃ¤ger mit der Klage vom 08.12.1999 eingewandt, er sei vor
dem Unfall gesund gewesen, jetzt sei er auf Grund der unfallbedingten
Beschwerden in stÃ¤ndiger Ã¤rztlicher Behandlung.

Das SG hat Befundberichte der HNO-Ã�rztin Dr.O., des OrthopÃ¤den Dr.B. und des
Allgemeinarztes Dr.S. beigezogen, auÃ�erdem einen Bericht vom Heilverfahren vom
26.02. 1992 bis 18.03.1992 im B â�¦ Der KlÃ¤ger klagte damals u.a. Ã¼ber
Schmerzen in der HalswirbelsÃ¤ule und schmerzhafte Muskelverspannungen im
Schulter-Nackenbereich beiderseits, die durch physikalische MaÃ�nahmen und
Bewegungstraining beseitigt werden konnten. RÃ¶ntgenaufnahmen der
HalswirbelsÃ¤ule vom 07.10.1991 zeigten eine Fehlstellung der WirbelsÃ¤ule mit
RundrÃ¼cken und steil gestellter HWS, auÃ�erdem Spondylochondrose, Zeichen
eines Morbus Scheuermann 1 bis 2 und beginnende Spondylarthrose.

Der vom SG zum Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen ernannte Chirurg Dr.L. hat im
Gutachten vom 15.06.2000 ausgefÃ¼hrt, die subjektiven Beschwerden des
KlÃ¤gers kÃ¶nnten zumindest teilweise durch die bestehende cervikale und
thorakale Fehlstatik und die nachweisbaren geringfÃ¼gigen degenerativen
VerÃ¤nderungen erklÃ¤rt werden. Bei dem angeschuldigten Unfall sei es mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu keiner Verletzung gekommen.
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Der KlÃ¤ger hat ein Gutachten von Prof.Dr.W. von der OrthopÃ¤dischen Klinik M.
fÃ¼r die Vereinte Versicherungs AG vom 31.01.2000 vorgelegt. Darin wird
ausgefÃ¼hrt, es sei nicht anzunehmen, dass der Unfall eine dauernde
BeeintrÃ¤chtigung der ArbeitsfÃ¤higkeit hinterlassen werde. Bei deutlicher
Chronifizierungstendenz sei dies jedoch nicht sicher auszuschlieÃ�en. Die
ArbeitsfÃ¤higkeit sei zur Zeit um 10 % beeintrÃ¤chtigt. Nach Ablauf von 2 Jahren
nach dem Unfallereignis sollte bei mittelschwerer HWS-Distorsion keine MdE mehr
vorliegen.

Mit Urteil vom 26.09.2000 hat das SG die Klage abgewiesen. Dass es bei dem
Unfallereignis zu keinen Verletzungen des KlÃ¤gers gekommen sei, folgere die
Kammer aus den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen und den AusfÃ¼hrungen des
SachverstÃ¤ndigen Dr.L â�¦

Hiergegen richtet sich die Berufung vom 13.11.2000, zu deren BegrÃ¼ndung der
KlÃ¤ger vortrÃ¤gt, der Jeep der Unfallgegnerin sei an der Front durch Spoiler
verstÃ¤rkt gewesen, wÃ¤hrend der Linienbus, den er gesteuert habe, in einer
leichteren Bauweise hergestellt werde als Reisebusse. Durch den Unfall sei der Bus
schlagartig nach links gedriftet. Beide Fahrzeuge seien im Unfallzeitpunkt in
Bewegung gewesen. Der Fahrersitz im Bus sei nicht geeignet, derartige
KrÃ¤fteeinwirkungen abzufedern. Der KlÃ¤ger sei weiterhin in Behandlung bei Dr.B
â�¦ Ca. 2 Wochen vor der mÃ¼ndlichen Verhandlung im SG hÃ¤tten sich bei ihm
erhebliche Kopfschmerzen mit GesichtslÃ¤hmung eingestellt. Er sei im Klinikum G. ,
bei Dr.B. und bei Dr.A. untersucht worden. Alle Ã�rzte hÃ¤tten einen Bezug zu den
Unfallverletzungen hergestellt, deswegen sei im sozialgerichtlichen Verfahren ein
Antrag auf Einholung eines Gutachtens gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG gestellt worden.

Der KlÃ¤ger stellt den Antrag

aus dem Schriftsatz vom 10.11.2000.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akten der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Ein Arbeitsunfall setzt gemÃ¤Ã� Â§ 8 SGB VII einen Unfall voraus, den ein
Versicherter in Folge einer den Versicherungsschutz gemÃ¤Ã� Â§ 2, 3 oder 6 SGB
VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleidet. Der Begriff des Unfalls erfordert ein
Ã¤uÃ�eres Ereignis, d.h. einen von auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkenden Vorgang,
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der rechtlich wesentlich den KÃ¶rperschaden verursacht hat (vgl. BSGE 23, 139).
Das Ã¤uÃ�ere Ereignis muss mit der die Versicherteneigenschaft begrÃ¼ndenden
TÃ¤tigkeit rechtlich wesentlich zusammenhÃ¤ngen. Dabei bedÃ¼rfen alle
rechtserheblichen Tatsachen des vollen Beweises, d.h. sie mÃ¼ssen mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorgelegen haben (vgl. BSGE 45, 285).
Die Beweiserleichterung der hinreichenden Wahrscheinlichkeit gilt nur insoweit, als
der ursÃ¤chliche Zusammenhang im Sinne der wesentlichen Bedingung zwischen
der der versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnenden und zum Unfall fÃ¼hrenden
Verrichtung und dem Unfall selbst sowie der Zusammenhang betroffen ist, der im
Rahmen der haftungsausfÃ¼llenden KausalitÃ¤t zwischen dem Arbeitsunfall und
der maÃ�gebenden Verletzung bestehen muss (Krasney, VSSR 1993, 81, 114).

Der KlÃ¤ger hat am 06.05.1998 keinen Arbeitsunfall erlitten. Dies ergibt sich zur
Ã�berzeugung des Senats aus dem schlÃ¼ssigen Gutachten des Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen Dr.L. , der unter BerÃ¼cksichtigung der Ã¤rztlichen Unterlagen
in den Akten nach ambulanter Untersuchung des KlÃ¤gers zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der KlÃ¤ger bei dem Unfall vom 06.05.1998 keinen
Gesundheitsschaden erlitten hat. Ein Arbeitsunfall ist daher nicht gegeben, da er ein
kÃ¶rperlich schÃ¤digendes plÃ¶tzliches Ereignis voraussetzt (Â§ 8 Abs.1 SGB VII).

Der KlÃ¤ger hat durch seinen BevollmÃ¤chtigten gegenÃ¼ber der Polizei vortragen,
er habe sich innerhalb der vorgeschriebenen Geschwindigkeit gehalten und
unmittelbar vor dem Unfall abgebremst. Insofern muss seine Geschwindigkeit
wesentlich unter 50 km/h gelegen haben, wÃ¤hrend die Unfallgegnerin, die gerade
anfuhr, eine noch geringere Geschwindigkeit erreicht haben dÃ¼rfte. Dass es sich
um keinen gravierenderen Unfall handelt, ergibt sich auch daraus, dass der KlÃ¤ger
den Omnibus noch ins Depot steuern konnte, es also nur zu einer
BagatellbeschÃ¤digung am Fahrzeug gekommen ist.

Bei einer Frontalkollision, also dem Auftreffen der Fahrzeugfront gegen ein anderes
Objekt, tritt zunÃ¤chst eine Kopftranslation im Bereich C 0 bis C 2 ein, danach eine
Hyperflexion (vgl. Schoenberger-Mehrtens-Valentin, Arbeitsunfall und
Berufskrankheit, 6. Auflage 1998, S.516). Der KlÃ¤ger hat gegenÃ¼ber dem
erstbehandelnden OrthopÃ¤den Dr.B. angegeben, Beschwerden hÃ¤tten erst nach
15 bis 20 Minuten eingesetzt. Ein beschwerdefreies Intervall spricht gegen eine
Distorsion, die zu einer kÃ¶rperlichen SchÃ¤digung hÃ¤tte fÃ¼hren kÃ¶nnen (vgl.
Schoenberger-Mehrtens-Valentin a.a.O. S.519).

Andererseits ist zu berÃ¼cksichtigen, dass bereits vor dem Unfall SchÃ¤den an der
HalswirbelsÃ¤ule dokumentiert sind. So diagnostizierten die Ã�rzte in B. ein HWS-
Syndrom, das sich in Beschwerden der HalswirbelsÃ¤ule und in der Muskulatur im
Schulter-Nackenbereich beiderseits manifestierte und durch ein regelmÃ¤Ã�iges
Bewegungstraining beseitigt werden konnte. Eine RÃ¶ntgenuntersuchung vom
07.10.1991 hatte eine Fehlhaltung der WirbelsÃ¤ule, vor allem RundrÃ¼cken mit
steil gestellter HalswirbelsÃ¤ule, sowie Spondylochondrose, Zeichen eines Morbus
Scheuermann 1 bis 2 und beginnende Spondylarthrose gezeigt. Eine deutliche
Streckfehlhaltung der HalswirbelsÃ¤ule diagnostizierte auch Dr.D. nach
Magnetresonanztomografie der HalswirbelsÃ¤ule vom 31.07.1998, ebenso eine
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beginnende Chondrose der cervikalen Bandscheiben. Diese Befunde erklÃ¤ren
zumindest zum Teil die subjektiven Beschwerden des KlÃ¤gers. Allerdings haben
bereits die Ã�rzte in der OrthopÃ¤dischen Klinik H. betont, dass eine deutliche
Diskrepanz zwischen den subjektiv geklagten Beschwerden und den
objektivierbaren klinischen und radiologischen Befunden besteht. Bei der
Untersuchung durch Dr.L. zeigte sich eine symmetrische Muskulatur der oberen
ExtremitÃ¤ten, SchultergÃ¼rtel, Rumpf und unteren ExtremitÃ¤ten ohne
VerschmÃ¤chtigungen oder Atrophien. Es zeigten sich keine trophischen
StÃ¶rungen, keine Ã¤uÃ�eren Verletzungszeichen, die Nackenmuskulatur war
weich, normal tonisiert, mit einigen Verspannungen und Myogelosen. Bei freier
Beweglichkeit der HalswirbelsÃ¤ule in allen Ebenen ist kein Anhaltspunkt fÃ¼r
Verletzungsfolgen gegeben. Dieser Befund wird auch bestÃ¤tigt von Prof.Dr.W. im
Gutachten fÃ¼r die Vereinte Versicherungs AG vom 31.01.2000, der ausfÃ¼hrt, die
Bewegungen wÃ¼rden spontan, aktiv, flÃ¼ssig durchgefÃ¼hrt, die Funktion der
HalswirbelsÃ¤ule sei in allen Ebenen entsprechend der Alterstufe voll befriedigend,
ohne entscheidende BeeintrÃ¤chtigung.

Dr.L. und Prof.Dr.W. befinden sich insofern in Ã�bereinstimmung mit Prof.Dr.B. und
Dr.N. , deren im Verwaltungsverfahren eingeholte Gutachten im Wege des
Urkundenbeweises verwertet werden. Prof.Dr.B. betont, dass der Befund, den Dr.B.
am Unfalltag erhoben hat, einen Hartspann der Muskulatur aufweist, der nicht
zwingend Folge eines Unfallgeschehens ist. Die von Dr.B. angegebene nur
eingeschrÃ¤nkte, aber nicht aufgehobene Rotation und Reklination sprechen gegen
ein stattgehabtes Trauma. Damit sprechen â�� so Prof.Dr.B. â�� mehr UmstÃ¤nde
gegen als fÃ¼r eine unfallbedingte Entstehung der geklagten Beschwerden.

Unfallfolgen auf neurologischem Fachgebiet sind gleichfalls nicht festzustellen.
Dr.N. weist zu Recht darauf hin, dass die von Dr.B. diagnostizierte EinschrÃ¤nkung
der Rotation und der Retroflexion, nicht jedoch der Anteflexion, eher Zeichen gegen
eine mÃ¶gliche Hyperflexion als dafÃ¼r sind. Objektiv neurologische Defizite
wurden, wie Dr.N. betont, durch keinen der Untersucher festgestellt. Insbesondere
haben auch die Ã�rzte der OrthopÃ¤dischen Klinik M. darauf hingewiesen, dass ein
absolut unauffÃ¤lliger neurologischer Befund und Normalbefund im EMG besteht.
Weiter sind in der OrthopÃ¤dischen Klinik vÃ¶llig regelrechte BewegungsausmaÃ�e
der HalswirbelsÃ¤ule dokumentiert.

Der im Kernspintomogramm festgestellte kleine Bandscheibenvorfall cervikal ist als
Folge der schon am Unfalltag radiologisch festgestellten Bandscheibendegeneration
zu sehen. Denn ein traumatischer Bandscheibenvorfall ist stets ein neurologisch
sehr eindrucksvolles Verletzungsmuster. Durch das plÃ¶tzliche Freiwerden von
Bandscheibengewebe tritt dieses in den Wirbelkanal oder aber in die
ZwischenwirbellÃ¶cher vor und trifft dort auf die ungeschÃ¼tzten nervalen
Strukturen, das RÃ¼ckenmark oder die Nervenwurzeln. Dies fÃ¼hrt entweder zu
einem Querschnittsyndrom oder aber zu einer isolierten radikulÃ¤ren Symptomatik.
Da dies beim KlÃ¤ger nach dem Unfallgeschehen nicht vorlag, ist von einem
neurologischen Befund als Unfallfolge nicht auszugehen. Es bestanden weder
Ã¤uÃ�ere Verletzungszeichen noch sind unfallbedingte strukturelle SchÃ¤digungen
neurologisch oder neurophysiologisch feststellbar und auch durch MRT nicht zu
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verifizieren.

Unfallfolgen auf HNO-Ã¤rztlichem Fachgebiet sind gleichfalls nicht gegeben. Dies
steht zur Ã�berzeugung des Senats fest auf Grund des schlÃ¼ssigen Gutachtens
des HNO-Arztes Dr.G. im Verwaltungsverfahren, das im Wege des
Urkundenbeweises verwertet wird. GrundsÃ¤tzlich wÃ¤re eine SchÃ¤digung des
Ohres durch eine HWS-Distorsion mÃ¶glich. Denn es gibt zwischen gewissen
Strukturen des Halses und dem Innenohr funktionelle Beziehungen. Von der
HalswirbelsÃ¤ule kÃ¶nnen StÃ¶rungen ausgehen, die das HÃ¶rvermÃ¶gen und die
Gleichgewichtsregulation betreffen. Unter den Beschwerden, die als Folge eines
Beschleunigungstraumas geltend gemacht werden, stehen
GleichgewichtstÃ¶rungen im Vordergrund. Solche hat der KlÃ¤ger nie angegeben.
Die Untersuchung bei Dr.G. ergab bei reizlos intakten Trommelfellen ein
uneingeschrÃ¤nktes HÃ¶rvermÃ¶gen sowohl fÃ¼r FlÃ¼ster- und Umgangssprache
als auch im Audiogramm. Auch die behandelnde HNO-Ã�rztin Dr.O. erwÃ¤hnt, dass
die HÃ¶rminderung nur jeweils 1- bis 2-mal pro Tag, nicht an jedem Tag, fÃ¼r 2 bis
3 Stunden eintrete.

Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass die beim KlÃ¤ger nach seinen Angaben etwa 2 Wochen
vor dem 26.09.2000 eingetretenen Kopfschmerzen mit GesichtslÃ¤hmung
Unfallfolgen seien, sind im Hinblick auf die vorliegenden
SachverstÃ¤ndigengutachten nicht gegeben. Der KlÃ¤ger hat auch kein Ã¤rztliches
Attest vorgelegt, das einen Zusammenhang der behaupteten GesundheitsstÃ¶rung
mit dem Unfall herstellen wÃ¼rde. Insofern besteht kein Anlass zu weiterer
SachaufklÃ¤rung.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 24.11.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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